
AZ 120.5
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB),
dem Handelsgesetzbuch (HGB), 
dem Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), 
der Zivilprozessordnung (ZPO)
und dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

A
Z 

12
0.

5 
– 

01
.2

00
4

VVG

§ 5  Billigungsklausel

I Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den ge-
troffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

II Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungs-
scheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten,
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Emp-
fang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat
durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Ver-
merk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versiche-
rungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abwei-
chungen ist besonders aufmerksam zu machen.

III Hat der Versicherer den Vorschriften des Abs. 2 nicht entsprochen, so ist
die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt
des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.

IV Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf ver-
zichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5 a  Widerspruchsrecht

I Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die
Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinforma-
tion nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der
Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbe-
dingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Ver-
braucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen
schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pen-
sionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.
§ 5 bleibt unberührt.

II Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Ver-
sicherungsschein und die Unterlagen nach Abs. 1 vollständig vorliegen und
der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht,
den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den
Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz I
erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten
Prämie.

III Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsneh-
mers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlassung
der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation bei Ver-

tragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungs-
nehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu über-
lassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz ge-
währt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach
Abs. 1.

§ 6  Obliegenheiten

I Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor
dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen
ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unver-
schuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines
Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen.

II Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhö-
hung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versiche-
rer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der
ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

III Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung gehabt hat.

IV Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8  Stillschweigende Verlängerung, Kündigung, Widerruf

I Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als still-
schweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit
gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung
auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.

II Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dau-
ernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat,
nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die
Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren
verzichten.

IV Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versiche-
rungsperiode.

§ 69  Übergang des Versicherungsverhältnisses

I Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so
tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer sei-
nes Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

II Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamt-
schuldner.

III Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis
gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich
gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§
406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwen-
dung.

§ 70  Kündigungsrecht

I Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhält-
nis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis
erlangt.

II Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen;
die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird;
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kün-
digungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen,
in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

III Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekün-
digt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch
nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses lau-
fende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die
Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71  Anzeige bei Veräußerung

I Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die
Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

II Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn
ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 79  Gleichstellung des Versicherten mit dem VN

I Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Ver-
halten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherten in Betracht.

II Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

III Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versiche-
rer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.

§ 91  Zahlungsfrist bei Gebäudeversicherung

Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht rechtzeitigen
Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens
einen Monat betragen.

§ 102  Leistungspflicht gegenüber dem Realgläubiger

I Ist bei der Gebäudeversicherung der Versicherer wegen des Verhaltens
des Versicherungsnehmers von der Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt
gleichwohl seine Verpflichtung gegenüber einem Hypothekengläubiger be-
stehen. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherer nach dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls von dem Vertrag zurücktritt oder den Vertrag anficht.

II Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Versicherer leistungs-
frei ist, weil die Prämie nicht gezahlt worden ist. Hat jedoch der Hypothe-
kengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so bleibt im
Falle der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Folgeprämie die Verpflichtung
des Versicherers gegenüber dem Hypothekengläubiger bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem dem Hypotheken-
gläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung
unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist.

§ 104  Übergang der Hypothek

Soweit der Versicherer auf Grund der Vorschriften der §§ 102, 103 den
Hypothekengläubiger befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Hypothe-
kengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Verpflichtung
des Versicherers zur Leistung bestehen geblieben ist.

§ 106  Kündigung durch den Versicherungsnehmer

I Hat im Falle der Gebäudeversicherung ein Hypothekengläubiger seine
Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung der Versiche-
rung durch den Versicherungsnehmer, unbeschadet der Vorschriften des 
§ 70 Abs. 2, § 96, nur wirksam, wenn dieser mindestens einen Monat vor
Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass in dem Zeitpunkt,
in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit
der Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündi-
gung der Versicherung zugestimmt hat.

II Die Zustimmung darf nicht ohne ausreichenden Grund verweigert wer-
den.

BGB

§ 286  Verzug des Schuldners

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach
dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Ver-
zug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie
die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit
für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis
an nach dem Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen
der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug,
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in
der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist.
Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30
Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines
Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

§ 288  Verzugszinsen

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen ver-
langen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

HGB

§ 352  Gesetzlicher Zinssatz

(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugszinsen, ist
bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das
Gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte
Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen
ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf
vom Hundert für das Jahr zu verstehen.

SGB XI 

§ 15  Stufen der Pflegebedürftigkeit

(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind pflegebe-
dürftige Personen (§ 14) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen:

1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind Per-
sonen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für
wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen min-
destens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der
Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Perso-
nen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens
dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätz-
lich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigen.

3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich
rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach
in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

Für die Gewährung von Leistungen nach § 43 a reicht die Feststellung, dass
die Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllt sind.

(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber
einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.

(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht
als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss
wöchentlich im Tagesdurchschnitt

1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen auf
die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen,

2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen,

3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen.

ZPO

§ 13  Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz be-
stimmt.

§ 17  Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen usw.

I Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie
derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und der-
jenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt

werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich
nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

II Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht,
in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt
werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

III Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Ge-
richtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter
Gerichtsstand zulässig.

§ 21  Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung

I Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines ande-
ren Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte ge-
schlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäfts-
betrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben
werden, wo die Niederlassung sich befindet.

II Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen
begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als
Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen
die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse
betreffen.

§ 29  Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts

I Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Beste-
hen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung
zu erfüllen ist.

II Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit
nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

§ 287  Schadensermittlung; Höhe der Forderung

I Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie
hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so ent-
scheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier
Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte Beweisaufnahme oder von
Amts wegen die Begutachtung durch Sachverständige anzuordnen sei, bleibt
dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das Gericht kann den Beweisführer
über den Schaden oder das Interesse vernehmen; die Vorschriften des § 452
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

II Die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 sind bei vermögensrechtlichen
Streitigkeiten auch in anderen Fällen entsprechend anzuwenden, soweit
unter den Parteien die Höhe einer Forderung streitig ist und die vollständi-
ge Aufklärung aller hierfür maßgebenden Umstände mit Schwierigkeiten
verbunden ist, die zu der Bedeutung des streitigen Teiles der Forderung in
keinem Verhältnis stehen.

WEG

§ 1  Begriffsbestimmungen

(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungs-
eigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes
das Teileigentum begründet werden.

(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Ver-
bindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,
zu dem es gehört.

(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienen-
den Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise be-
gründet werden, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren
Grundstücken verbunden wird.

(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grund-
stück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht
im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.

(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigen-
tum entsprechend.

ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft



III Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jah-
ren eingegangen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf-
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

IV Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis
mit einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Ver-
sicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeich-
nung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss gerichtete
Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht
belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift
bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen
Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht,
wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach
dem Inhalt des Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbst-
ständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

V Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb
einer Frist von vierzehn Tagen nach Abschluss des Vertrages vom Vertrag
zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der
Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Ver-
sicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unter-
bleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zah-
lung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf 
Versicherungsverhältnisse bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen.

VI Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungs-
nehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a hat.

§ 12  Verjährung, Klagefrist

I Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren,
bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.

II Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer ange-
meldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt.

III Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich
geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers

I Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind,
dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeig-
net sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Um-
stand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt
hat, gilt im Zweifel als erheblich.

II Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das
Gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unter-
blieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes
arglistig entzogen hat.

III Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17  Unrichtige Anzeige

I Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn
über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

II Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer
bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unrichtig gemacht worden ist.

§ 18  Schriftliche Fragen

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftlicher,
von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer
wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht aus-
drücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurück-
treten.

§ 19  Vertragsschluss durch Vertreter

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter
ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des
Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheb-
lichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden
zur Last fällt.

§ 20  Ausübung des Rücktritts

I Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

II Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsneh-
mer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung
der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der Zeit
des Empfangs an zu verzinsen.

§ 21  Leistungspflicht trotz Rücktritts

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist,
so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der
Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss
auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 22  Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23  Willkürliche Gefahrerhöhung

I Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht
ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

II Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von
ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete
Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich An-
zeige zu machen.

§ 24  Kündigung wegen Gefahrerhöhung

I Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann
der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des
Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst mit dem Ab-
lauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

II Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

I Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der
Erhöhung der Gefahr eintritt.

II Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Ver-
sicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich ge-
macht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen,
eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr
bekannt war.

III Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann beste-
hen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers ge-
habt hat.

§ 26  Gefahrerhöhungen ohne Rechtsfolgen

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Ver-
sicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des
Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27  Nicht veranlasste Gefahrerhöhung

I Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unab-
hängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden
Anwendung.

II Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28  Leistungsfreiheit wegen unterlassener Anzeige

I Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

II Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhö-
hung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die An-
zeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der
Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29  Belanglose Gefahrerhöhung

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Ge-
fahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umstän-
den als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a  Vorverlegte Gefahrerhöhung

Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der
Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetrete-
ne Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags
nicht bekannt war.

§ 30  Rücktritt, Kündigung, Leistungsfreiheit nur zum Teil

I Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vor-
schriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in
Ansehung eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts
oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass
für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmun-
gen nicht geschlossen haben würde.

II Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung
in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist
der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Anse-
hung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für einen
späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in
welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

III Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf
welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen
der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahr-
erhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die Be-
freiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 38  Erste Prämie

I Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie
nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend
gemacht wird.

II Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39  Folgeprämie

I Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine
Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach den Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind.
Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist
unwirksam.

II Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder
der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

III Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann
bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall
bereits eingetreten ist.

IV Soweit die in den Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,
dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn
die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40  »Grundsatz« der Unteilbarkeit der Prämie

I Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit
oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels
durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungs-
vertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer
gleichwohl die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er
von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem An-
fechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der fol-
genden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur
Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

II Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der
Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur
Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach
§ 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

III Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Ver-
sicherer auf Grund einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese
Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 48  Gerichtsstand der Agentur

I Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen,
so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit
der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in
Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

II Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung
nicht ausgeschlossen werden.

§ 51  Überversicherung

I Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung, herabgesetzt wird.

II Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine be-
hördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht oder ist sie die
unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das
Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab
stellen.

III Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus
der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei
der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie
bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis
erlangt.

§ 55  Schaden als Begrenzung der Versicherungsleistung

Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht ver-
pflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu
ersetzen.

§ 56  Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Ver-
sicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme
zu diesem Wert.

§ 58  Nebenversicherung

I Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung
unverzüglich Mitteilung zu machen.

II In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versiche-
rung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme
anzugeben.

§ 59  Doppelversicherung

I Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern ver-
sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung),
so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass
dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber
im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

II Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maß-
gabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsneh-
mer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen
ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das aus-
ländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf
Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maß-
gebenden Rechte zur Ausgleichung verpflichtet ist.

III Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht
genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Ver-
sicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der
Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungs-
periode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60  Beseitigung der Doppelversicherung

I Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppel-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppel-
versicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

II Das Gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist,
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungen der Versicherungswert
gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so
kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und Prämien verlangen.

III Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Ver-
sicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhe-
bung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppel-
versicherung Kenntnis erlangt hat.

§ 62  Rettungspflicht

I Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er
hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind
mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Wei-
sungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflicht-
mäßigem Ermessen zu handeln.

II Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 66  Kosten der Schadenermittlung

I Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Fest-
stellung des ihm zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Versiche-
rungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen
nach geboten war.

II Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung
eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer
nicht zu erstatten, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem
Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.

III Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden
Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67  Übergang von Ersatzansprüchen

I Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
den. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten
oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der
Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

II Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68  Interessenmangel

I Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht
oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder
sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Ent-
stehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung
der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

II Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in wel-
chem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

III Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch
ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines
Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher
der Dauer der Gefahrtragung entspricht.



III Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jah-
ren eingegangen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf-
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

IV Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis
mit einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Ver-
sicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeich-
nung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss gerichtete
Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht
belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift
bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen
Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht,
wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach
dem Inhalt des Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbst-
ständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

V Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb
einer Frist von vierzehn Tagen nach Abschluss des Vertrages vom Vertrag
zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der
Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Ver-
sicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unter-
bleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zah-
lung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf 
Versicherungsverhältnisse bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen.

VI Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungs-
nehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a hat.

§ 12  Verjährung, Klagefrist

I Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren,
bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.

II Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer ange-
meldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt.

III Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich
geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers

I Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind,
dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeig-
net sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Um-
stand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt
hat, gilt im Zweifel als erheblich.

II Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das
Gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unter-
blieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes
arglistig entzogen hat.

III Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17  Unrichtige Anzeige

I Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn
über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

II Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer
bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unrichtig gemacht worden ist.

§ 18  Schriftliche Fragen

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftlicher,
von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer
wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht aus-
drücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurück-
treten.

§ 19  Vertragsschluss durch Vertreter

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter
ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des
Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheb-
lichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden
zur Last fällt.

§ 20  Ausübung des Rücktritts

I Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

II Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsneh-
mer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung
der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der Zeit
des Empfangs an zu verzinsen.

§ 21  Leistungspflicht trotz Rücktritts

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist,
so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der
Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss
auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 22  Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23  Willkürliche Gefahrerhöhung

I Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht
ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

II Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von
ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete
Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich An-
zeige zu machen.

§ 24  Kündigung wegen Gefahrerhöhung

I Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann
der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des
Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst mit dem Ab-
lauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

II Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

I Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der
Erhöhung der Gefahr eintritt.

II Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Ver-
sicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich ge-
macht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen,
eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr
bekannt war.

III Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann beste-
hen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers ge-
habt hat.

§ 26  Gefahrerhöhungen ohne Rechtsfolgen

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Ver-
sicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des
Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27  Nicht veranlasste Gefahrerhöhung

I Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unab-
hängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden
Anwendung.

II Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28  Leistungsfreiheit wegen unterlassener Anzeige

I Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

II Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhö-
hung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die An-
zeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der
Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29  Belanglose Gefahrerhöhung

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Ge-
fahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umstän-
den als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a  Vorverlegte Gefahrerhöhung

Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der
Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetrete-
ne Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags
nicht bekannt war.

§ 30  Rücktritt, Kündigung, Leistungsfreiheit nur zum Teil

I Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vor-
schriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in
Ansehung eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts
oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass
für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmun-
gen nicht geschlossen haben würde.

II Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung
in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist
der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Anse-
hung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für einen
späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in
welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

III Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf
welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen
der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahr-
erhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die Be-
freiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 38  Erste Prämie

I Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie
nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend
gemacht wird.

II Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39  Folgeprämie

I Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine
Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach den Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind.
Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist
unwirksam.

II Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder
der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

III Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann
bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall
bereits eingetreten ist.

IV Soweit die in den Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,
dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn
die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40  »Grundsatz« der Unteilbarkeit der Prämie

I Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit
oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels
durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungs-
vertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer
gleichwohl die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er
von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem An-
fechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der fol-
genden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur
Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

II Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der
Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur
Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach
§ 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

III Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Ver-
sicherer auf Grund einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese
Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 48  Gerichtsstand der Agentur

I Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen,
so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit
der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in
Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

II Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung
nicht ausgeschlossen werden.

§ 51  Überversicherung

I Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung, herabgesetzt wird.

II Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine be-
hördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht oder ist sie die
unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das
Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab
stellen.

III Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus
der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei
der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie
bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis
erlangt.

§ 55  Schaden als Begrenzung der Versicherungsleistung

Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht ver-
pflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu
ersetzen.

§ 56  Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Ver-
sicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme
zu diesem Wert.

§ 58  Nebenversicherung

I Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung
unverzüglich Mitteilung zu machen.

II In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versiche-
rung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme
anzugeben.

§ 59  Doppelversicherung

I Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern ver-
sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung),
so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass
dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber
im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

II Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maß-
gabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsneh-
mer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen
ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das aus-
ländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf
Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maß-
gebenden Rechte zur Ausgleichung verpflichtet ist.

III Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht
genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Ver-
sicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der
Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungs-
periode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60  Beseitigung der Doppelversicherung

I Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppel-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppel-
versicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

II Das Gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist,
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungen der Versicherungswert
gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so
kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und Prämien verlangen.

III Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Ver-
sicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhe-
bung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppel-
versicherung Kenntnis erlangt hat.

§ 62  Rettungspflicht

I Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er
hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind
mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Wei-
sungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflicht-
mäßigem Ermessen zu handeln.

II Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 66  Kosten der Schadenermittlung

I Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Fest-
stellung des ihm zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Versiche-
rungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen
nach geboten war.

II Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung
eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer
nicht zu erstatten, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem
Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.

III Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden
Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67  Übergang von Ersatzansprüchen

I Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
den. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten
oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der
Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

II Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68  Interessenmangel

I Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht
oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder
sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Ent-
stehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung
der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

II Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in wel-
chem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

III Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch
ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines
Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher
der Dauer der Gefahrtragung entspricht.



III Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jah-
ren eingegangen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf-
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

IV Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis
mit einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Ver-
sicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeich-
nung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss gerichtete
Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht
belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift
bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen
Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht,
wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach
dem Inhalt des Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbst-
ständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

V Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb
einer Frist von vierzehn Tagen nach Abschluss des Vertrages vom Vertrag
zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der
Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Ver-
sicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unter-
bleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zah-
lung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf 
Versicherungsverhältnisse bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen.

VI Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungs-
nehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a hat.

§ 12  Verjährung, Klagefrist

I Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren,
bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.

II Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer ange-
meldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt.

III Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich
geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers

I Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind,
dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeig-
net sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Um-
stand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt
hat, gilt im Zweifel als erheblich.

II Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das
Gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unter-
blieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes
arglistig entzogen hat.

III Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17  Unrichtige Anzeige

I Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn
über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

II Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer
bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unrichtig gemacht worden ist.

§ 18  Schriftliche Fragen

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftlicher,
von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer
wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht aus-
drücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurück-
treten.

§ 19  Vertragsschluss durch Vertreter

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter
ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des
Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheb-
lichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden
zur Last fällt.

§ 20  Ausübung des Rücktritts

I Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

II Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsneh-
mer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung
der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der Zeit
des Empfangs an zu verzinsen.

§ 21  Leistungspflicht trotz Rücktritts

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist,
so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der
Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss
auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 22  Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23  Willkürliche Gefahrerhöhung

I Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht
ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

II Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von
ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete
Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich An-
zeige zu machen.

§ 24  Kündigung wegen Gefahrerhöhung

I Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann
der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des
Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst mit dem Ab-
lauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

II Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

I Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der
Erhöhung der Gefahr eintritt.

II Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Ver-
sicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich ge-
macht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen,
eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr
bekannt war.

III Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann beste-
hen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers ge-
habt hat.

§ 26  Gefahrerhöhungen ohne Rechtsfolgen

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Ver-
sicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des
Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27  Nicht veranlasste Gefahrerhöhung

I Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unab-
hängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden
Anwendung.

II Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28  Leistungsfreiheit wegen unterlassener Anzeige

I Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

II Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhö-
hung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die An-
zeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der
Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29  Belanglose Gefahrerhöhung

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Ge-
fahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umstän-
den als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a  Vorverlegte Gefahrerhöhung

Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der
Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetrete-
ne Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags
nicht bekannt war.

§ 30  Rücktritt, Kündigung, Leistungsfreiheit nur zum Teil

I Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vor-
schriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in
Ansehung eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts
oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass
für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmun-
gen nicht geschlossen haben würde.

II Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung
in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist
der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Anse-
hung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für einen
späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in
welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

III Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf
welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen
der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahr-
erhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die Be-
freiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 38  Erste Prämie

I Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie
nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend
gemacht wird.

II Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39  Folgeprämie

I Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine
Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach den Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind.
Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist
unwirksam.

II Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder
der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

III Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann
bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall
bereits eingetreten ist.

IV Soweit die in den Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,
dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn
die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40  »Grundsatz« der Unteilbarkeit der Prämie

I Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit
oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels
durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungs-
vertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer
gleichwohl die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er
von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem An-
fechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der fol-
genden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur
Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

II Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der
Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur
Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach
§ 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

III Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Ver-
sicherer auf Grund einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese
Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 48  Gerichtsstand der Agentur

I Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen,
so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit
der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in
Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

II Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung
nicht ausgeschlossen werden.

§ 51  Überversicherung

I Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung, herabgesetzt wird.

II Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine be-
hördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht oder ist sie die
unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das
Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab
stellen.

III Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus
der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei
der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie
bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis
erlangt.

§ 55  Schaden als Begrenzung der Versicherungsleistung

Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht ver-
pflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu
ersetzen.

§ 56  Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Ver-
sicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme
zu diesem Wert.

§ 58  Nebenversicherung

I Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung
unverzüglich Mitteilung zu machen.

II In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versiche-
rung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme
anzugeben.

§ 59  Doppelversicherung

I Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern ver-
sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung),
so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass
dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber
im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

II Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maß-
gabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsneh-
mer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen
ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das aus-
ländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf
Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maß-
gebenden Rechte zur Ausgleichung verpflichtet ist.

III Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht
genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Ver-
sicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der
Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungs-
periode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60  Beseitigung der Doppelversicherung

I Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppel-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppel-
versicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

II Das Gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist,
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungen der Versicherungswert
gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so
kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und Prämien verlangen.

III Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Ver-
sicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhe-
bung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppel-
versicherung Kenntnis erlangt hat.

§ 62  Rettungspflicht

I Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er
hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind
mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Wei-
sungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflicht-
mäßigem Ermessen zu handeln.

II Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 66  Kosten der Schadenermittlung

I Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Fest-
stellung des ihm zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Versiche-
rungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen
nach geboten war.

II Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung
eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer
nicht zu erstatten, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem
Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.

III Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden
Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67  Übergang von Ersatzansprüchen

I Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
den. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten
oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der
Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

II Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68  Interessenmangel

I Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht
oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder
sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Ent-
stehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung
der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

II Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in wel-
chem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

III Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch
ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines
Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher
der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
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§ 5  Billigungsklausel

I Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den ge-
troffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

II Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungs-
scheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten,
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Emp-
fang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat
durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Ver-
merk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versiche-
rungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abwei-
chungen ist besonders aufmerksam zu machen.

III Hat der Versicherer den Vorschriften des Abs. 2 nicht entsprochen, so ist
die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt
des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.

IV Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf ver-
zichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5 a  Widerspruchsrecht

I Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die
Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinforma-
tion nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der
Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbe-
dingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Ver-
braucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen
schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pen-
sionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.
§ 5 bleibt unberührt.

II Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Ver-
sicherungsschein und die Unterlagen nach Abs. 1 vollständig vorliegen und
der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht,
den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den
Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz I
erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten
Prämie.

III Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsneh-
mers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlassung
der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation bei Ver-

tragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungs-
nehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu über-
lassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz ge-
währt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach
Abs. 1.

§ 6  Obliegenheiten

I Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor
dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen
ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unver-
schuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines
Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen.

II Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhö-
hung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versiche-
rer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der
ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

III Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung gehabt hat.

IV Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8  Stillschweigende Verlängerung, Kündigung, Widerruf

I Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als still-
schweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit
gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung
auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.

II Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dau-
ernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat,
nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die
Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren
verzichten.

IV Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versiche-
rungsperiode.

§ 69  Übergang des Versicherungsverhältnisses

I Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so
tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer sei-
nes Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

II Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamt-
schuldner.

III Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis
gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich
gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§
406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwen-
dung.

§ 70  Kündigungsrecht

I Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhält-
nis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis
erlangt.

II Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen;
die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird;
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kün-
digungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen,
in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

III Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekün-
digt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch
nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses lau-
fende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die
Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71  Anzeige bei Veräußerung

I Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die
Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

II Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn
ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 79  Gleichstellung des Versicherten mit dem VN

I Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Ver-
halten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherten in Betracht.

II Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

III Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versiche-
rer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.

§ 91  Zahlungsfrist bei Gebäudeversicherung

Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht rechtzeitigen
Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens
einen Monat betragen.

§ 102  Leistungspflicht gegenüber dem Realgläubiger

I Ist bei der Gebäudeversicherung der Versicherer wegen des Verhaltens
des Versicherungsnehmers von der Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt
gleichwohl seine Verpflichtung gegenüber einem Hypothekengläubiger be-
stehen. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherer nach dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls von dem Vertrag zurücktritt oder den Vertrag anficht.

II Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Versicherer leistungs-
frei ist, weil die Prämie nicht gezahlt worden ist. Hat jedoch der Hypothe-
kengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so bleibt im
Falle der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Folgeprämie die Verpflichtung
des Versicherers gegenüber dem Hypothekengläubiger bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem dem Hypotheken-
gläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung
unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist.

§ 104  Übergang der Hypothek

Soweit der Versicherer auf Grund der Vorschriften der §§ 102, 103 den
Hypothekengläubiger befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Hypothe-
kengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Verpflichtung
des Versicherers zur Leistung bestehen geblieben ist.

§ 106  Kündigung durch den Versicherungsnehmer

I Hat im Falle der Gebäudeversicherung ein Hypothekengläubiger seine
Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung der Versiche-
rung durch den Versicherungsnehmer, unbeschadet der Vorschriften des 
§ 70 Abs. 2, § 96, nur wirksam, wenn dieser mindestens einen Monat vor
Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass in dem Zeitpunkt,
in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit
der Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündi-
gung der Versicherung zugestimmt hat.

II Die Zustimmung darf nicht ohne ausreichenden Grund verweigert wer-
den.

BGB

§ 286  Verzug des Schuldners

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach
dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Ver-
zug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie
die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit
für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis
an nach dem Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen
der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug,
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in
der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist.
Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30
Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines
Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

§ 288  Verzugszinsen

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen ver-
langen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

HGB

§ 352  Gesetzlicher Zinssatz

(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugszinsen, ist
bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das
Gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte
Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen
ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf
vom Hundert für das Jahr zu verstehen.

SGB XI 

§ 15  Stufen der Pflegebedürftigkeit

(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind pflegebe-
dürftige Personen (§ 14) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen:

1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind Per-
sonen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für
wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen min-
destens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der
Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Perso-
nen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens
dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätz-
lich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigen.

3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich
rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach
in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

Für die Gewährung von Leistungen nach § 43 a reicht die Feststellung, dass
die Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllt sind.

(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber
einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.

(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht
als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss
wöchentlich im Tagesdurchschnitt

1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen auf
die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen,

2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen,

3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen.

ZPO

§ 13  Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz be-
stimmt.

§ 17  Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen usw.

I Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie
derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und der-
jenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt

werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich
nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

II Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht,
in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt
werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

III Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Ge-
richtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter
Gerichtsstand zulässig.

§ 21  Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung

I Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines ande-
ren Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte ge-
schlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäfts-
betrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben
werden, wo die Niederlassung sich befindet.

II Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen
begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als
Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen
die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse
betreffen.

§ 29  Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts

I Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Beste-
hen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung
zu erfüllen ist.

II Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit
nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

§ 287  Schadensermittlung; Höhe der Forderung

I Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie
hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so ent-
scheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier
Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte Beweisaufnahme oder von
Amts wegen die Begutachtung durch Sachverständige anzuordnen sei, bleibt
dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das Gericht kann den Beweisführer
über den Schaden oder das Interesse vernehmen; die Vorschriften des § 452
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

II Die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 sind bei vermögensrechtlichen
Streitigkeiten auch in anderen Fällen entsprechend anzuwenden, soweit
unter den Parteien die Höhe einer Forderung streitig ist und die vollständi-
ge Aufklärung aller hierfür maßgebenden Umstände mit Schwierigkeiten
verbunden ist, die zu der Bedeutung des streitigen Teiles der Forderung in
keinem Verhältnis stehen.

WEG

§ 1  Begriffsbestimmungen

(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungs-
eigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes
das Teileigentum begründet werden.

(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Ver-
bindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,
zu dem es gehört.

(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienen-
den Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise be-
gründet werden, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren
Grundstücken verbunden wird.

(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grund-
stück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht
im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.

(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigen-
tum entsprechend.

ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft
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VVG

§ 5  Billigungsklausel

I Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den ge-
troffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

II Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungs-
scheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten,
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Emp-
fang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat
durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Ver-
merk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versiche-
rungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abwei-
chungen ist besonders aufmerksam zu machen.

III Hat der Versicherer den Vorschriften des Abs. 2 nicht entsprochen, so ist
die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt
des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.

IV Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf ver-
zichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5 a  Widerspruchsrecht

I Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die
Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinforma-
tion nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der
Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbe-
dingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Ver-
braucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen
schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pen-
sionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.
§ 5 bleibt unberührt.

II Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Ver-
sicherungsschein und die Unterlagen nach Abs. 1 vollständig vorliegen und
der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht,
den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den
Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz I
erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten
Prämie.

III Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsneh-
mers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlassung
der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation bei Ver-

tragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungs-
nehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu über-
lassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz ge-
währt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach
Abs. 1.

§ 6  Obliegenheiten

I Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor
dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen
ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unver-
schuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines
Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen.

II Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhö-
hung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versiche-
rer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der
ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

III Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung gehabt hat.

IV Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8  Stillschweigende Verlängerung, Kündigung, Widerruf

I Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als still-
schweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit
gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung
auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.

II Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dau-
ernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat,
nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die
Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren
verzichten.

IV Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versiche-
rungsperiode.

§ 69  Übergang des Versicherungsverhältnisses

I Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so
tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer sei-
nes Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

II Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamt-
schuldner.

III Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis
gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich
gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§
406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwen-
dung.

§ 70  Kündigungsrecht

I Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhält-
nis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis
erlangt.

II Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen;
die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird;
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kün-
digungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen,
in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

III Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekün-
digt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch
nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses lau-
fende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die
Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71  Anzeige bei Veräußerung

I Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die
Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

II Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn
ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 79  Gleichstellung des Versicherten mit dem VN

I Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Ver-
halten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherten in Betracht.

II Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

III Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versiche-
rer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.

§ 91  Zahlungsfrist bei Gebäudeversicherung

Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht rechtzeitigen
Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens
einen Monat betragen.

§ 102  Leistungspflicht gegenüber dem Realgläubiger

I Ist bei der Gebäudeversicherung der Versicherer wegen des Verhaltens
des Versicherungsnehmers von der Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt
gleichwohl seine Verpflichtung gegenüber einem Hypothekengläubiger be-
stehen. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherer nach dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls von dem Vertrag zurücktritt oder den Vertrag anficht.

II Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Versicherer leistungs-
frei ist, weil die Prämie nicht gezahlt worden ist. Hat jedoch der Hypothe-
kengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so bleibt im
Falle der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Folgeprämie die Verpflichtung
des Versicherers gegenüber dem Hypothekengläubiger bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem dem Hypotheken-
gläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung
unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist.

§ 104  Übergang der Hypothek

Soweit der Versicherer auf Grund der Vorschriften der §§ 102, 103 den
Hypothekengläubiger befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Hypothe-
kengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Verpflichtung
des Versicherers zur Leistung bestehen geblieben ist.

§ 106  Kündigung durch den Versicherungsnehmer

I Hat im Falle der Gebäudeversicherung ein Hypothekengläubiger seine
Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung der Versiche-
rung durch den Versicherungsnehmer, unbeschadet der Vorschriften des 
§ 70 Abs. 2, § 96, nur wirksam, wenn dieser mindestens einen Monat vor
Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass in dem Zeitpunkt,
in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit
der Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündi-
gung der Versicherung zugestimmt hat.

II Die Zustimmung darf nicht ohne ausreichenden Grund verweigert wer-
den.

BGB

§ 286  Verzug des Schuldners

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach
dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Ver-
zug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie
die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit
für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis
an nach dem Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen
der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug,
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in
der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist.
Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30
Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines
Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

§ 288  Verzugszinsen

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen ver-
langen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

HGB

§ 352  Gesetzlicher Zinssatz

(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugszinsen, ist
bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das
Gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte
Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen
ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf
vom Hundert für das Jahr zu verstehen.

SGB XI 

§ 15  Stufen der Pflegebedürftigkeit

(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind pflegebe-
dürftige Personen (§ 14) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen:

1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind Per-
sonen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für
wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen min-
destens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der
Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Perso-
nen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens
dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätz-
lich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigen.

3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich
rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach
in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

Für die Gewährung von Leistungen nach § 43 a reicht die Feststellung, dass
die Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllt sind.

(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber
einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.

(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht
als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss
wöchentlich im Tagesdurchschnitt

1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen auf
die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen,

2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen,

3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen.

ZPO

§ 13  Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz be-
stimmt.

§ 17  Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen usw.

I Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie
derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und der-
jenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt

werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich
nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

II Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht,
in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt
werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

III Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Ge-
richtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter
Gerichtsstand zulässig.

§ 21  Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung

I Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines ande-
ren Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte ge-
schlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäfts-
betrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben
werden, wo die Niederlassung sich befindet.

II Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen
begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als
Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen
die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse
betreffen.

§ 29  Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts

I Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Beste-
hen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung
zu erfüllen ist.

II Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit
nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

§ 287  Schadensermittlung; Höhe der Forderung

I Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie
hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so ent-
scheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier
Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte Beweisaufnahme oder von
Amts wegen die Begutachtung durch Sachverständige anzuordnen sei, bleibt
dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das Gericht kann den Beweisführer
über den Schaden oder das Interesse vernehmen; die Vorschriften des § 452
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

II Die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 sind bei vermögensrechtlichen
Streitigkeiten auch in anderen Fällen entsprechend anzuwenden, soweit
unter den Parteien die Höhe einer Forderung streitig ist und die vollständi-
ge Aufklärung aller hierfür maßgebenden Umstände mit Schwierigkeiten
verbunden ist, die zu der Bedeutung des streitigen Teiles der Forderung in
keinem Verhältnis stehen.

WEG

§ 1  Begriffsbestimmungen

(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungs-
eigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes
das Teileigentum begründet werden.

(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Ver-
bindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,
zu dem es gehört.

(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienen-
den Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise be-
gründet werden, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren
Grundstücken verbunden wird.

(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grund-
stück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht
im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.

(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigen-
tum entsprechend.

ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft


